
Jahresbilanz 

Dieter Planck 

Ende Februar 1994 ging der Präsident 
des Landesdenkmalamtes, Prof. Dr. 
August Cebeßler, in den Ruhestand. 
Er bestimmte knapp 16 Jahre die Ge- 
schicke des Amtes, in einer Zeit, die 
geprägt war von einerstarken öffentli- 
chen und politischen Zuwendung 
zur Denkmalpflege. Diese ist nicht zu- 
letzt angesichts knapper werdender 
finanzieller Ressourcen in letzter Zeit 
einer zunehmend kritischen Beurtei- 
lung gewichen. Jeder, der die Denk- 
malpflege längerfristig beobachtet 
und sich auch mit ihrer Geschichte 
auseinandergesetzt hat, weiß aber, 
daß es immer wieder Zeiten gab und 
geben wird, wo man sich mehr oder 
weniger intensiv dieser Aufgabe ver- 
pflichtet sieht. 

Mit dem Amtswechsel am 1. März 
1994 hat sich im Landesdenkmalamt 
nichts grundlegend verändert. Meine 
Absicht ist es, die sachbezogene und 
qualifizierte Arbeit aller Fachbereiche 
innerhalb des Landesdenkmalamtes 
fortzusetzen, wobei es mir ganz be- 
sonders ein Anliegen ist, draußen bei 
der Bevölkerung Vertrauen und Ver- 
ständnis für die Aufgaben und Ziele 
der Staatlichen Denkmalpflege zu för- 
dern und auszubauen. Diese Aufga- 
ben werden in engster Zusammenar- 
beit und im gegenseitigen Vertrauen 
zwischen den Kolleginnen und Kolle- 
gen der Denkmalpflege aller drei 
Fachabteilungen und dem für die 
Denkmalpflege zuständigen Wirt- 
schaftministerium wahrgenommen. 
Eine enge und vertrauensvolle Zusam- 
menarbeit besteht dabei auch mit 
den Denkmalschutzbehörden, wo- 
bei es die Aufgabe des Landesdenk- 
malamtes als Landesbehörde für den 
Denkmalschutz ist, die fachlichen Be- 
lange des Denkmalschutzes gegen- 
über den Denkmalschutzbehörden 
zu vertreten. 

Das Jahr 1994 brachte dem Landes- 
denkmalamt zum zweitenmal in sei- 
ner Geschichte nach 1980/81 eine 
umfassende Organisationsuntersu- 
chung, die Teil einer Organisations- 
untersuchung der Denkmalschutz- 
verwaltung insgesamt ist. Fragen der 
Effizienz der Behörde, aber auch Fra- 

gen der denkmalschutzrechtlichen 
Verfahren, wie das bisher mit großem 
Erfolg praktizierte Einvernehmen bei 
denkmalschutzrechtlichen Entschei- 
dungen mit der Unteren Denkmal- 
schutzbehörde, stehen auf dem Prüf- 
stand. Desgleichen werden auch die 
Verlagerung von Zuständigkeiten 
und die Privatisierung einzelner Auf- 
gaben der Denkmalpflege unter- 
sucht. Ich gehe davon aus, daß beim 
Landesdenkmalamt keine weiteren 
Stellenstreichungen erfolgen, nach- 
dem im Rahmen der Funktionalre- 
form in den Jahren 1993 bis 1996 be- 
reits 20 Planstellen einzusparen sind. 
Hierbei handelt es sich um Personal, 
das nach unserer Auffassung drin- 
gend zur Fortführung einer qualifizier- 
ten Denkmalpflege notwendig wäre. 
Im Bereich der Baudenkmalpflege 
bedarf es neben der Ausarbeitung 
von Stellungnahmen im Rahmen 
denkmalschutzrechtlicher Verfahren 
vor allen Dingen auch einer drin- 
gend notwendigen Beratung der Bau- 
herren vor Ort, die derzeit angesichts 
der sonstigen Arbeitsbelastung zu 
kurz kommt. Es ist nicht nur Aufgabe 
des Denkmalpflegers, Auflagen zu 
formulieren, sondern Denkmaleigen- 
tümer und deren Beauftragte in fachli- 
chen Fragen zu beraten, damit das 
Denkmal unter Beibehaltung weitge- 
hender originaler historischer Bau- 
substanz erhalten und zugleich eine 
den Interessen des Bauherren ge- 
rechtwerdende denkmalverträgliche 
Nutzung gefunden werden kann. 

Die Aufgabe des Denkmalpflegers in 
der Archäologie ist, neben der Ausar- 
beitung von Fachgutachten, die wis- 
senschaftliche Betreuung und Aufar- 
beitung archäologischer Rettungsgra- 
bungen. Die wissenschaftliche Aus- 
wertung von Ergebnissen archäologi- 
scher Rettungsgrabungen und damit 
die Aufbereitung des Dokumenta- 
tionsmaterials für die weitere wissen- 
schaftliche Arbeit gehört zu den wich- 
tigsten Aufgaben der Archäologi- 
schen Denkmalpflege. Dies wird 
auch in Zukunft so bleiben. 

Im Bereich der Bau- und Kunstdenk- 
malpflege konnten im vergangenen 

Jahr eine Fülle von hervorragenden 
Maßnahmen am Denkmalbestand in 
unserem Lande durchgeführt wer- 
den. Aus der großen Zahl sei die 
Sankt Sylvester Kapelle in Goldbach 
bei Überlingen hervorgehoben. Ab 
1990 wurde hier der bedeutende Ma- 
lereibestand der Reichenauer Schule 
untersucht. Eine umfassende Be- 
standsaufnahme bildete die Grund- 
lage für die Untersuchung und für 
das Restaurierungskonzept. Wegen 
der unterschiedlichen Erhaltungszu- 
stände und differenzierten Schadens- 
bilder waren bauphysikalische und 
chemische Untersuchungen notwen- 
dig, um die Schadensphänomene 
einzuengen. Starke Durchfeuchtung 
des Mauerwerks und der Mörtel- 
schichten bis zu einer Höhe von 3 m 
gefährdeten den hervorragenden 
Malereibestand. Im Chor erhielten 
die Malereien Anfang der 60er Jahre 
eine Fixierung, die im Laufe der Zeit 
reagiert und einen dichten weiß- 
grauen Belag gebildet hatte. Durch 
ständige Durchfeuchtung der auf ei- 
ner Kalkschlemme liegenden Male- 
rei der zweiten Ausmalungsphase 
der unteren Bildzone war es zu er- 
heblichen Substanzverlusten gekom- 
men. Ab Mai 1993 hat ein Restaurato- 
renteam den Malereibestand gesi- 
chert, baubegleitende Maßnahmen 
sind von Handwerkern ausgeführt 
worden, das Landesdenkmalamt hat 
die Konservierung und Restaurierung 
fachlich begleitet. Die Arbeiten konn- 
ten im Dezember 1994 zum Ab- 
schluß gebracht werden. 

Im Bereich der Baudenkmalpflege 
konnte das Landesdenkmalamt im 
Jahre 1994 insgesamt rd. 1100 Maß- 
nahmen mit einem Zuschuß des Lan- 
des unterstützen. Für diese freiwillige 
Leistung des Landes standen insge- 
samt 60,4 Mill, zur Verfügung. Ein be- 
achtlicher Betrag, der natürlich ande- 
rerseits bei weitem nicht ausreicht, 
alle Zuschußanträge zu befriedigen. 
Insgesamt konnten rd. 73% der bean- 
tragten Zuschüsse bewilligt werden. 

Die Inventarisation der Baudenk- 
male wie auch der Archäologischen 
Denkmale wurde im vergangenen 
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Jahr weiter fortgeführt. Seit 1972 
konnten insgesamt bis Ende 1994 
57870 Baudenkmale in Listen erfaßt 
werden. Die geschätzte Gesamtzahl 
der in Baden-Württemberg vorhan- 
denen Denkmale liegt bei ca. 80000, 
so daß insgesamt über 70% der Bau- 
denkmälererfaßt und den kommuna- 
len Dienststellen wie auch den Pla- 
nungsträgern bekanntgemacht wer- 
den konnten. 

Die geschätzte Zahl der bekannten 
Bodendenkmäler liegt bei ca. 60000, 
wobei hier erst etwa 40% erfaßt sind. 
Dazu kommt eine sicher große Zahl 
bis heute unbekannter Denkmäler. 

Gerade der Listeninventarisation 
kommt eine wichtige Aufgabe im täg- 
lichen Umgang mit dem Denkmalbe- 
stand zu. Sie bildet insbesondere die 
Grundlage für eine qualifizierte Ar- 
beit der Konservatoren und der 
Denkmalschutzbehörden. Es ist eine 
wichtige Aufgabe des Landesdenk- 
malamtes, wissenschaftliche Inven- 
tare und Publikationen herauszuge- 
ben. So konnte der erste Band des 
Großinventars der Stadt Schwäbisch 
Gmünd im Manuskript abgeschlos- 
sen werden. In der Reihe der Hefte 
des Ortskernatlasses wurde das Heft 
Überlingen im letzten Sommer der 
Öffentlichkeit vorgelegt. Es ist not- 
wendig, diesen Bereich weiter auszu- 
bauen, da die Vorlage wissenschaftli- 
cher Dokumentationen und Auswer- 
tungen nicht nur für die denkmalpfle- 
gerische Arbeit unverzichtbar ist, son- 
dern auch wichtige Hinweise für wei- 
terführende Forschungen liefert. 

Im Bereich der Archäologischen 
Denkmalpflege standen die zahlrei- 
chen Rettungsgrabungen im Vorder- 
grund. Von den mehr als 40 großen 
Rettungsgrabungen seien großflä- 
chige Untersuchungen eines bandke- 
ramischen Dorfes mit Dorfbefesti- 
gung bei Vaihingen-Ensingen (Kr. 
Ludwigsburg) sowie die Untersu- 
chungen am Bodensee bei Sipplin- 
gen mit der Entdeckung eines zwei- 
ten jungneolithischen Kulthauses er- 
wähnt. Aus den jüngeren Epochen 
galten Untersuchungen einem kelti- 
schen Fürstengrabhügel bei Gündlin- 
gen (Kr. Breisgau-Hochschwarzwald) 
und der keltischen Viereckschanze 
bei Riedlingen (Kr. Biberach). Aus der 
römischen, frühmittelalterlichen und 
mittelalterlichen Zeit seien die Gra- 
bungen im römischen Stadtgebiet 
von Baden-Baden mit dem Nach- 
weis einer neuen Militärstation und 
die Untersuchungen in der römi- 
schen Gutsanlage von Oberndorf- 
Bochingen (Kr. Rottweil) mit bisher 
kaum beobachteten baulichen Be- 
sonderheiten hervorgehoben. In 
Kirchheim am Neckar (Kr. Ludwigs- 

burg) und vor allem in Lauchheim 
(Ostalbkreis) konnten alamannisch- 
fränkische Gräber mit reichen Beiga- 
ben aufgedeckt werden. Die mittelal- 
terlichen Stadtgrabungen in Kon- 
stanz und Heidelberg sowie die Un- 
tersuchungen einer mittelalterlichen 
Wüstung bei Schwieberdingen (Kr. 
Ludwigsburg) erbrachten weitere Er- 
kenntnisse zur mittelalterlichen Stadt- 
und Siedlungsforschung. 

Daneben konnten zahlreiche wich- 
tige archäologische Denkmäler 
durch Grunderwerb als archäologi- 
sche Reservate gesichert werden. Be- 
sonders zu erwähnen ist die Auswei- 
sung des Grabungsschutzgebietes La- 
denburg-Innenstadt. Damit konnte 
erstmals in Baden-Württemberg eine 
gesamte Stadt unter Grabungsschutz 
gestellt werden. Damit wird die ein- 
malige Fundlandschaft dieser bedeu- 
tenden römischen, früh- und hoch- 
mittelalterlichen Stadt für die zukünf- 
tige archäologische Forschung gesi- 
chert. Wir hoffen und wünschen, 
daß weitere ähnliche Schutzmaßnah- 
men in Baden-Württemberg bald ein- 
gerichtet werden können. Dabei 
wird die Prospektion mit Hilfe der 
Geophysik, des Erdradars und der 
Luftbildarchäologie eine wesentliche 
Voraussetzung bilden. Es gilt hier 
nicht etwa den Verzicht auf Baumaß- 
nahmen durchzusetzen, sondern 
diese Schutzmaßnahme ist notwen- 
dig, um alle Erdeingriffe rechtzeitig 
mit der Fachbehörde abzustimmen 
und die entsprechenden Rettungsgra- 
bungen einzuleiten. 

Das Jahr 1995 wird sicherlich alle 
Kräfte erforderlich machen, die vor 
uns stehenden Aufgaben zu bewälti- 
gen. Die Verstärkung der Öffentlich- 
keitsarbeit, die weitere Steigerung 
der Beratung durch Konservatoren 
bei der Instandsetzung der Baudenk- 
male und die Sicherung gefährdeter 
archäologischer Kulturdenkmale wer- 
den wichtige Aufgaben für die Zu- 
kunft bleiben. Im Bereich der Bau- 
denkmalpflege wurde vor allen Din- 
gen in den letzten Jahren deutlich, 
daß durch die multifunktionale Nut- 
zung von Kirchenräumen wie etwa 
für Gottesdienste, Konzerte, Veran- 
staltungen es notwendig geworden 
ist, diese mit technischen Hilfsmitteln 
auszustatten, um einen möglichst be- 
darfsgerechten Gebrauch zu gewähr- 
leisten. Häufig erhielten diese Räume 
eine überdimensionierte Heizungs- 
anlage, die es ermöglicht, kurzfristig 
einen Kirchenraum aufzuheizen. 
Nicht selten entstanden dadurch 
Temperatursprünge von 10—15 Grad 
innerhalb von wenigen Stunden. 
Diese verursachten vor allen Dingen 
im Wandbereich erhebliche klimati- 
sche Veränderungen, die teilweise 

auch zu Kondenswasserbildung führ- 
ten. Diese sprunghaften klimatischen 
Veränderungen in den Kirchenräu- 
men verursachen an den Ausstat- 
tungsgegenständen teilweise erhebli- 
che Schäden. Die in der Regel aus 
Holz gefertigten Altäre, Tafelbilder 
und Skulpturen mit ihren empfindli- 
chen Mal- und Fassungsscnichten 
reagieren mit zeitlicher Verzögerung 
auf Temperatur- und Feuchteschwan- 
kungen. Durch den ständigen Klima- 
wechsel verändern die Trägermateria- 
lien ihr Volumen; dadurch werden 
die darüberliegenden Schichten mit- 
bewegt. Es kommt zur Ablösung von 
Mal- und Fassungsschichten an den 
Kunstobjekten bis hin zu flächigen 
Verlusten. Jüngere Beispiele von er- 
heblichen Substanzverlusten an Aus- 
stattungsgegenständen sind in den 
Großkirchen St. Michael in Schwä- 
bisch Hall und im Münster in Schwä- 
bisch Gmünd festzustellen. In Schwä- 
bisch Hall ist davon die gesamte Aus- 
stattung betroffen, sie mußte in einer 
kurzfristig angesetzten Kampagne 
notgesichert werden. Der zu erwar- 
tende Konservierungsaufwand wird 
über 1 Mio. DM betragen. 

Um in Zukunft solche immensen 
Schäden an den Kunstwerken zu ver- 
meiden, ist ein Umdenken zur Nut- 
zung der Sakralräume von allen Betei- 
ligten geboten. Die technischen Vor- 
aussetzungen zur Temperierung mit 
einem ausgewogenen Klima sind ge- 
geben. Die Richtwerte für eine denk- 
malverträgliche Nutzung liegen seit 
1986 vor. Die Gefahr auftretender 
Schäden an den Ausstattungsgegen- 
ständen kann somit auf ein Mini- 
mum begrenzt werden. 

Es besteht der Wunsch des Denkmal- 
pflegers an die politisch Verantwortli- 
chen in der Landesregierung, im 
Landtag, wie auch in den kommuna- 
len Parlamenten und Verwaltungen 
auch in Zukunft der Bau- und Kunst- 
denkmalpflege wie der Archäologi- 
schen Denkmalpflege das notwen- 
dige Interesse und Verständnis entge- 
genzubringen, damit sie ihre Arbeit 
zur Erhaltung der gefährdeten Kultur- 
denkmale im erforderlichen Umfang 
fortsetzen können. 

Prof. Dr. D. Planck 
Landesdenkmalamt 
Mörikestraße 12 
70178 Stuttgart 
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